
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt 
und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrenswei-sen 
einer guten 
Unternehmensführun
g anwenden.

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeit
en enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis sozial 
nachhaltiger 
Wirtschaftstätigkeiten
. Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.

 
 
 
 
 
 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 
2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 
 
 
Name des Produkts: Deka-UmweltInvest Unternehmenskennung (LEI-Code): 

5299005MG4KYOH1KXP29 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

      Ja      Nein 

 
Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: 0% 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 
der EU Taxonomie nicht als 
ökologisch nachhaltig einzustufen 
sind 

 
Es werden damit ökologische/ soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
0% an nachhaltigen Investitionen. 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU Taxonomie als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

 mit einem sozialen Ziel 

 
Es wird ein Minimum an nachhaltigen 
Investitionen mit einem sozialen Ziel 
tätigen: 0% 

 
Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

 
  

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Bei diesem Fonds werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale beworben.  

 
Hierfür wird mindestens 61% des Fondsvermögens nach der nachfolgend beschriebenen ESG-Strategie 
verwaltet. Darüber hinaus wird angestrebt, dass die nachfolgend beschriebene ESG-Strategie auch auf das 
gesamte Fondsvermögen (ausgenommen sind Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente) 
Anwendung findet. 

V. Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung



 

Mit 
Nachhaltigkeitsindikat
oren wird gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden.

 
Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/ oder Investmentanteile (im Folgenden: 
„Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der 
Investitionen werden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und/ 
oder Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Hierzu werden bei den 
Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-Strategie Ausschlusskriterien angewendet. Damit wird 
beabsichtigt, dass das Fondsvermögen im Rahmen der ESG-Strategie nicht in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente von Emittenten sowie Zielfonds angelegt wird, die mit hohen negativen 
Auswirkungen im Bereich Umwelt und Soziales verbunden sind. 

 
Im Rahmen der ESG-Strategie ausgeschlossen werden Investitionen in ausgewählte Branchen, welche 
generell mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/ oder soziale Belange verbunden sind, da zum 
Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit oder Konflikten beiträgt. Beispielsweise 
wird im Rahmen der ESG-Strategie nicht in Unternehmen investiert, die in der Kohleförderung tätig sind 
oder einen gewissen Mindestanteil ihrer Umsätze mit der Herstellung von Waffen erwirtschaften.  

 
In der ESG-Strategie ausgeschlossen werden auch Investitionen in Staaten, die keine Verfahrensweisen guter 
Staatsführung anwenden und beispielsweise politische Rechte und bürgerliche Freiheiten einschränken.  

 
Darüber hinaus werden gemäß der ESG-Strategie Zielfonds ausgeschlossen, die die Mindeststandards des 
Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht einhalten, indem sie beispielsweise eine bestimmte 
Nachhaltigkeitsbewertung nicht erreichen. 

 
Eine detaillierte Beschreibung der Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird 
mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“. 

 
Es wurde kein Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen 
ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 
ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, 
herangezogen? 

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale werden folgende 
Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen. 

 
Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien 
Der Indikator „Einhaltung Ausschlusskriterien“ misst, ob der Fonds die in der Anlagestrategie definierten 
Ausschlusskriterien einhält, d.h. ob keine Investitionen in gemäß der ESG-Anlagestrategie 
ausgeschlossene Emittenten und/ oder Zielfonds erfolgen. Eine detaillierte Beschreibung der 
Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt 
verfolgt?“.  



 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidu
ngen auf 
Nachhaltigkeitsfaktor
en in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung.

 

 
Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 Ja, bei dem Fonds werden bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und 
Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch 
Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt (nachfolgend auch PAI-Strategie). PAI beschreiben 
die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten der Unternehmen und Staaten, in die der 
Fonds investiert, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 
Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Ziel der PAI-Strategie ist es, 
die mit den Investitionen verbundenen, negative Einflüsse auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu begrenzen. 
Hierzu werden systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen 
zum Umgang mit den PAI im Investitionsanalyse- und entscheidungsprozess angewendet. 

 
Die Messung und Bewertung der PAI potenzieller Investitionen erfolgt mithilfe festgelegter 
Indikatoren auf Basis betriebseigener Recherchen sowie unter Verwendung von ESG-Daten externer 
Researchanbieter. Für Investitionen in Unternehmen werden Indikatoren herangezogen, welche die 
PAI der Unternehmen in den Bereichen Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie 
Soziales und Beschäftigung messen. Dazu gehören z.B. die Indikatoren Treibhausgasintensität, 
Energieverbrauchsintensität, Verstöße gegen den UN Global Compact, Beteiligung an der Herstellung 
und dem Verkauf von kontroversen Waffen und Menschenrechtsverletzungen. Die Indikatoren für 
Staaten messen die PAI der jeweiligen Staaten in Bezug auf Umwelt und Soziales. Dazu gehören die 
Indikatoren Treibhausgasemissionen und Verstöße gegen soziale Bestimmungen. Zur Messung der 
PAI von Zielfonds werden sowohl die Indikatoren für Unternehmen als auch die Indikatoren für 
Staaten herangezogen.  

 
Die PAI-Berücksichtigung sieht neben der Messung und Bewertung der PAI auch konkret definierte 
Maßnahmen und Prozesse zur Steuerung der PAI bei Anlageentscheidungen vor. 

 
Um die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden sind, 
grundsätzlich zu begrenzen, wird das Anlageuniversum des Fonds im Rahmen der ESG-Strategie 
durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien eingeschränkt. 
Diese Ausschlusskriterien schließen im Rahmen der ESG-Strategie Investitionen in Unternehmen, 
Staaten und Zielfonds aus, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht 
einhalten. Auf diese Weise sollen Investitionen vermieden werden, die mit Geschäftstätigkeiten in 
kontroversen Geschäftsfeldern sowie kontroversen Unternehmens- und Staatsführungspraktiken 
verbunden sind. Dazu zählen z.B. Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen oder 
in der Herstellung von kontroversen Waffen tätig sind. Eine ausführliche Beschreibung dieser 
Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt zur Anlagestrategie wieder. Zudem werden im Rahmen 
der ESG-Strategie Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt 
sind, anlassbezogen identifiziert und gegebenenfalls auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. 

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, können je 
nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und Zielfonds aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen werden, soweit PAI-Daten vorhanden sind. Hierfür hat die Verwaltungsgesellschaft 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach 
dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem 
Finanzprodukt zugrundeliegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts 
zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologischen oder sozialen Ziele nicht erheblich 
beeinträchtigen.



 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für 
Investitionsentscheidu
ngen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden.

für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert. Für weitere Indikatoren erfolgt die 
Bewertung auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten.  

 
Zur PAI-Strategie gehört auch, dass - bei Überschreitung definierter Schwellenwerte bestimmter PAI-
Indikatoren - auf die Reduzierung der PAI bei den Emittenten im Dialog hingewirkt werden kann. 
Hierzu eruiert die Verwaltungsgesellschaft gemeinsam mit den Emittenten Lösungswege, wie die 
nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen künftig reduziert werden können oder legt verbindliche 
Reduktionsziele fest, die bei Nicht-Einhaltung zu einem Ausschluss des jeweiligen Emittenten aus 
dem Anlageuniversum führen. 

 
Weitere Informationen zu den PAI können dem Jahresbericht entnommen werden. 

 Nein 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

Anlageziel ist es, durch mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu 
erwirtschaften. Der aktiv gemanagte Fonds kann in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Aktien, Anleihen 
oder Investmentanteile) investieren. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine 
risikogestreute, weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ihre Umsatzerlöse oder 
Gewinne überwiegend in den Sektoren Klima- und Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/oder erneuerbare 
Energien erzielen. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch 
ökologische, soziale oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende Kriterien 
(ESG-Kriterien) berücksichtigt.  

 
Den Anlageschwerpunkt dieses Fonds bilden Investitionen in Unternehmen, die einen Beitrag zur 
Reduzierung von Umweltbelastungen leisten können. Einerseits wird in Unternehmen investiert, deren 
Produkt- und/oder Dienstleistungsangebot bei deren Verwendern bzw. Empfängern zu einer Verringerung 
von Umweltbelastungen beitragen. Mögliche Investitionen können in Produzenten erneuerbarer Energien, 
Lösungsanbieter in den Bereich Energieeffizienz oder CO2- Reduzierung, Hersteller von sauberem Wasser 
oder von Wasserverbrauch reduzierenden Techniken oder auch Anbieter von Recycling- oder von 
müllverringernden Produkten und/oder Techniken erfolgen. Zudem kann in Unternehmen investiert werden, 
deren Produktionsprozesse selbst eine geringere Belastung der Umwelt verursachen. Im Auswahlprozess 
wird sich an den in den UN Nachhaltigkeitszielen verankerten Umweltzielen „Maßnahmen zum 
Klimaschutz“, „Bezahlbare und saubere Energie“, „Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und sauberes 
Wasser“ und „Nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen“ orientiert. Dazu gehören Umweltthemen wie 
die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt, Schutz der natürlichen Ressourcen, der Land- und 
Wasserökosysteme und der Atmosphäre sowie die Eindämmung des Klimawandels. 

 
Mindestens 61% des Fondsvermögens wird nach der nachfolgend beschriebenen ESG-Strategie verwaltet. 
Darüber hinaus wird angestrebt, dass die nachfolgend beschriebene ESG-Strategie auch auf das gesamte 
Fondsvermögen (ausgenommen sind Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente) Anwendung 
findet. 

 
Die ESG-Strategie sieht vor, dass im Rahmen eines mehrstufigen Investmentprozesses die Auswahl von 
Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie Zielfonds nach ESG-Kriterien erfolgt.  

 
Im Rahmen der ESG-Strategie kommen in der ersten Stufe des Investmentprozesses Mindestausschlüsse zum 
Einsatz (sog. Negativ-Screening), die das Anlageuniversum des Fonds eingrenzen. 



 

 
In der zweiten Stufe des Investmentprozesses der ESG-Strategie erfolgt eine Analyse und Bewertung der 
Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kriterien sowie unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitschancen und -risiken (sog. Positiv-Screening). Dieses Positiv-Screening erfolgt auf Basis 
öffentlich verfügbarer Informationen, einem proprietären ESG-Research sowie unter Verwendung von Daten 
und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen.  

 
Die Verwaltungsgesellschaft legt bei Investitionsentscheidungen die Prinzipien für verantwortliches 
Investieren (PRI) zugrunde. 

 Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden? 

Im Rahmen der ESG-Strategie werden die im nachfolgenden beschriebenen Ausschlüsse für mindestens 
61% des Fondsvermögens angewendet. 

 
Die ESG-Strategie sieht vor nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu 
investieren, die 

 
- Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb gemäß internationalen Konventionen (z.B. 
Chemiewaffenkonventionen) verbotener geächteter Waffen und/ oder Atom- und/oder 
Handfeuerwaffen generieren 

 
- Umsätze aus der Förderung von Kohle generieren 

 
- Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Fracking) 
generieren 

 
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Herstellung im Geschäftsfeld Tabak generieren 

 
- ihre Umsätze zu mehr als 5% aus der Energiegewinnung durch Kernspaltung (Atomenergie) 
generieren 

 
- ihre Umsätze zu mehr als 10% aus der Herstellung oder dem Vertrieb in dem Geschäftsfeld 
Rüstungsgüter generieren 

 
- ihre Umsätze zu mehr als 30% aus der Förderung oder der Verstromung von Kohle generieren 

 
- gegen den UN Global Compact verstoßen 

 
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC oder alternativ einer 
vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter aufweisen 

 
Die ESG-Strategie sieht vor nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu investieren, 
die 



 

Die 
Vermögensallokatio
n gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführ
ung umfassen solide 
Managementstruktur
en, die Beziehungen 
zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften.

 
- nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden 

 
- nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 28 aufweisen und somit 
schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie und Menschenrechte begehen 

 
- eine ESG-Bewertung von schlechter als „B“ von MSCI ESG Research LLC oder alternativ einer 
vergleichbaren ESG-Bewertung von einem anderen Anbieter aufweisen 

 
Die ESG-Strategie sieht vor nicht in Zielfonds zu investieren 

 
- die eine ESG-Bewertung von schlechter als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC oder alternativ einer 
vergleichbaren ESG-Bewertung bei einem anderen Anbieter erhalten 

 
- die bezüglich ihrer ESG-Bewertung zu den schlechtesten 50% ihrer Vergleichsgruppe gehören 

 
- deren Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die Zielfonds verwalten, nicht 
die PRI zugrunde legen 

 
Schließlich sieht die ESG-Strategie keine Investitionen in Derivate mit einem Grundnahrungsmittel als 
Basiswert vor. Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Ausschlusses sind Weizen, Mais, Reis, Hafer, Soja 
und Vieh. 

 Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in 
die investiert wird, bewertet? 

Die Bewertung der Verfahrensweisen guter Unternehmensführung der Unternehmen erfolgt durch eine 
Betrachtung der Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact. Es wird bei Investitionen in 
Wertpapiere und Geldmarkinstrumente nicht in Unternehmen investiert, denen sehr schwere Verstöße 
gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorgeworfen werden. Bei Investitionen in Zielfonds werden 
keine Anlagen getätigt, bei denen mehr als 3% des Sondervermögens in Unternehmen mit Verstößen 
gegen den UN Global Compact investiert werden. 

 
Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, 
Umwelt und Korruption zuzuordnen sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen 
verwickelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen 
Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen 
globalen Normen wie die ILO („International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unternehmen, die Kinder- bzw. 
Zwangsarbeit anwenden.  

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio. Während angestrebt wird, bei allen Investitionen 
ESG-Kriterien zu berücksichtigen, werden mindestens 61% des Fondsvermögens nach den im Abschnitt 
„Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ beschriebenen verbindlichen Elemente 



 

der ESG-Anlagestrategie verwaltet und erfüllen damit die ökologischen und sozialen Merkmale (#1 
Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale). 

 
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 
wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

  



 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 

Umsatzerlöse, die 
den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln
Investitionsausga
ben (CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft
Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Der Fonds strebt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das mit der EU-Taxonomie konform 
ist, an. Daher beträgt der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie 
konform sind, 0%. Es sind auch keine Investitionen in EU-taxonomie-konforme Tätigkeiten im Bereich 
fossiles Gas und/ oder Kernenergie vorgesehen. 

 
Der Fonds darf nach den Anlagebedingungen einen gewissen Anteil des Gesamtportfolios in Staatsanleihen 
investieren. Es gibt bisher keine anerkannte geeignete Methode, um den Anteil der taxonomie-konformen 
Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen zu ermitteln. Da der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen 
mit Umweltziel, die taxonomie-konform sind, 0% beträgt, gibt es keine Unterschiede bei der Taxonomie-
Konformität des Portfolios mit und ohne Staatsanleihen. 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten?  

Der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten beträgt 
jeweils 0%. 

 

Welche Investitionen fallen unter '#2 Andere Investitionen', welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen potenziell: 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 
Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 
einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur 
in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 
gegenüber Staaten 



 

 
- Derivate und derivative Instrumente, die zur Risikoabsicherung oder Investitionszwecken dienen, aber nicht 
zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen. 

 
- Bankguthaben sowie flüssige Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder) im Rahmen der fondsspezifischen 
Anlagegrenzen.  

 
- Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds für die keine oder keine hinreichenden 
ESG-Daten vorliegen und daher nicht sichergestellt werden kann, ob diese auf die ökologischen und 
sozialen Merkmale ausgerichtet sind.  

 
- Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, die nicht nach ESG-Kriterien 
ausgewählt werden und unter anderem der Diversifikation des Portfolios dienen. 

 
Ein sozialer Mindestschutz wird bei den oben genannten Investitionen hergestellt, in dem über die in der 
Anlagestrategie beschriebenen Ausschlusskriterien hinaus, grundsätzlich nicht in Hersteller von geächteten 
und kontroversen Waffen investiert wird. Zudem investiert die Deka nicht in Derivate mit einem 
Grundnahrungsmittel als Basiswert. Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Ausschlusses sind Weizen, Mais, 
Reis, Hafer, Soja und Vieh. 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

Deka-UmweltInvest CF 
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECS2 

 
Deka-UmweltInvest TF 
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECT0  

 

www



 

 

  
Vorvertragliche Informationen  
gemäß Offenlegungsverordnung 

Gültig ab 01.01.2023 

 
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Fi-
nanzprodukten 
 
 
 
Dieses Dokument stellt einen Auszug aus dem Verkaufsprospekt des auf Seite 1 genannten 
Fonds dar und sollte im Zusammenhang mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden. Sofern die 
Sprachfassungen des Verkaufsprospekts und dieses Dokuments an irgendeiner Stelle  voneinan-
der abweichen, ist die Fassung des Verkaufsprospekts maßgeblich. 
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